
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

Bebauungsplan „Vadrup-Nord“                                
– 3. Änderung 

Entscheidungs- 
Begründung 
 Stand: 20.08.2015 

Änderungen und Ergänzungen gem. Ratsbeschluss vom 
20.08.2015 (basierend auf Anregungen und Hinweisen aus 

dem Verfahren § 4a (3) BauGB) sind in rot kenntlich 
gemacht 

 

Stadt Telgte 



 

 
2 

BP „Vadrup-Nord” 
3. Änderung 
Stadt Telgte 
 

 

 

1 Allgemeine Planungsvorgaben und Planungsanlass 3 
1.1 Änderungsbeschluss und Änderungsverfahren 3 
1.2 Räumlicher Geltungsbereich 3 
1.3 Planungsrechtliche Vorgaben 3 
1.4 Planverfahren 3 
1.5 Änderungsziel 4 

2 Änderungspunkte 4 
2.1 Änderungspunkt 1  Erweiterung der überbaubaren Flächen 4 
2.2 Änderungspunkt 2  Änderung der Geschossflächenzahl 4 

3 Verkehr 5 

4 Entwässerung 5 

5 Natur und Landschaft 5 

6 Sonstige Belange 6 
 

Inhaltsverzeichnis 



 

 
3 

BP „Vadrup-Nord” 
3. Änderung 
Stadt Telgte 
 

 

1 Allgemeine Planungsvorgaben und Planungsanlass 
1.1  Änderungsbeschluss und Änderungsverfahren 
Der Ausschuss für Planen und Bauen, Umland und Umwelt des Ra-
tes der Stadt Telgte hat in seiner Sitzung am ……… beschlossen, 
den rechtsverbindlichen Bebauungsplan „Vadrup-Nord” im verein-
fachten Verfahren gem. § 13 BauGB zu ändern, um in einem Teilbe-
reich des Plangebietes die überbaubaren Flächen sowie die 
zulässige GFZ geringfügig zu erweitern.  
 
 
1.2 Räumlicher Geltungsbereich  
Der räumliche Geltungsbereich der im Folgenden beschriebenen Än-
derungspunkte betrifft die Flurstücke 1157 und 1158, Flur 17 in der  
Gemarkung Westbevern. 
 
 
1.3 Planungsrechtliche Vorgaben 
Landesplanerische Vorgaben des Regionalplanes Münsterland und 
die Darstellungen des Flächennutzungsplanes der Stadt Telgte sind 
durch die Änderungspunkte nicht tangiert. 
Der vorliegende Bebauungsplan setzt für das Gebiet der 3. Änderung 
Mischgebiet gem. § 6 BauNVO mit einer maximal zweigeschossigen 
Bebauung in offener Bauweise fest. Die Grundflächenzahl ist auf 0,2, 
die Geschossflächenzahl auf 0,3 begrenzt. 
Darüber hinaus ist die Zahl der Wohneinheiten auf maximal zwei 
Wohneinheiten je Wohngebäude begrenzt. 
Gestalterische Festsetzungen trifft der Bebauungsplan lediglich im 
Bezug auf die Dachform. Zulässig sind Dächer mit einer Dachneigung 
zwischen 38o und 48o. 
 
 
1.4 Planverfahren 
Da durch die Bebauungsplanänderung  
– die Grundzüge der Planung nicht berührt werden, 
– die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht  zur 

Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach 
Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung  
oder nach Landesrecht unterliegen, nicht vorbereitet oder 
begründet wird und  

– keine Anhaltpunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 (6) Nr. 
7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter bestehen, 

wird das Änderungsverfahren auf der Grundlage des § 13 BauGB als 
vereinfachtes Verfahren durchgeführt. 
Im vereinfachten Verfahren wird von der Umweltprüfung nach § 2 (4) 
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BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe 
nach § 3 (2) Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informa-
tionen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung 
nach § 10 (4) BauGB abgesehen. § 4c ist nicht anzuwenden.  
 
 
1.5 Änderungsziel  
Der Bebauungsplan Vadrup-Nord wurde Ende der 1980er Jahre auf-
gestellt, um die in diesem Bereich vorhandenen Nutzungen planungs-
rechtlich zu sichern. Die überbaubaren Flächen orientierten sich im 
Änderungsgebiet ursprünglich an der vorhandenen Bausubstanz  und 
hielten die bestehenden Lager- / Stellplatzflächen von Bebauung frei. 
Nach Aufgabe des Speditionsbetriebs sollen diese, bisher nicht über-
baubaren aber bereits genutzten Flächen im Sinne der Nachverdich-
tung einer Bebauung durch Einfamilienhäuser zugeführt werden, die 
sich in Ihrer Gestaltung und Geschossigkeit in das bestehende Sied-
lungsbild einfügen.  
 
 
2 Änderungspunkte 
2.1 Änderungspunkt 1  

Erweiterung der überbaubaren Flächen 
Um im Sinne der Nachverdichtung bestehender Siedlungsstrukturen, 
die Möglichkeit einer ergänzenden Bebauung im Änderungsgebiet zu 
schaffen, werden die bereits bestehenden – bisher räumlich getrenn-
ten überbaubaren Flächen im Plangebiet nunmehr zusammengeführt. 
Somit besteht für das Änderungsgebiet eine zusammenhängende 
überbaubare Fläche. 
Die sonstigen Festsetzungen zur Geschossigkeit und Dachneigung 
werden von der vorliegenden Änderung nicht berührt. 
 
 
2.2 Änderungspunkt 2  

Änderung der Geschossflächenzahl  
Innerhalb des Plangebietes ist auf Grundlage der bisherigen Festset-
zungen des Bebauungsplanes eine maximal zweigeschossige Bau-
weise mit einer Grundflächenzahl von 0,2 und einer 
Geschossflächenzahl von 0,3 zulässig. Diese geringen Ausnutzungs-
ziffern begründen sich aus dem Ziel einer aufgelockerten Bebauung 
auf den bisher im Plangebiet vorhandenen großen Grundstücken. Im 
Rahmen der Nachverdichtung der Flächen im Änderungsgebiet er-
folgt eine Parzellierung in kleinere Grundstückseinheiten, was im Be-
zug auf die geplante Bebauung zu einer vollständigen Ausnutzung 
der festgesetzten Grundflächenzahl von 0,2 führt. Um auch in diesem 
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Fall eine Bebauung mit zwei Vollgeschossen realisieren zu können, 
ist es daher erforderlich, die Geschossflächenzahl auf 0,4 anzuhe-
ben.  
Da eine vergleichbare Geschossflächenzahl bereits im Süden des 
Änderungsbereichs festgesetzt ist, fügt sich diese Änderung auch in 
das städtebauliche Umfeld ein. Ein Eingriff in Natur und Landschaft 
ist damit nicht verbunden, da die den Versiegelungsgrad im Plange-
biet bestimmende Grundflächenzahl unverändert bleibt.  
 
 
3 Verkehr 
Belange des Verkehrs sind durch die Erweiterung der überbaubaren 
Flächen nicht betroffen. 
 
 
4 Entwässerung 
Die Entsorgung des Schmutzwassers hat durch Anschluss an die des 
Plangebietes mittels einer privaten Druckrohrleitung an die öffentliche 
Schmutzwasserkanalisation zu erfolgen.  
Für die Entsorgung des Schmutzwassers wird seitens des Abwasser-
betriebes TEO AöR nach Erlangung der Rechtskraft der Bebauungs-
planänderung eine Schmutzwasserkanalisation errichtet. 
Das im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser ist vor Ort zu 
versickern. 
 
 
5 Natur und Landschaft  
• Biotop- und Artenschutz 
Gemäß Handlungsempfehlung des Landes NRW* ist im Rahmen von 
Planungen mittels artenschutzrechtlicher Prüfung festzustellen, ob 
Vorkommen europäisch geschützter Arten im Plangebiet aktuell be-
kannt oder zu erwarten sind und bei welchen dieser Arten aufgrund 
der Wirkungen des Vorhabens Konflikte mit artenschutzrechtlichen 
Vorschriften potenziell nicht ausgeschlossen werden können – bzw. 
ob und welche Maßnahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher 
Konflikte erforderlich werden. 
Da mit der Änderung ein Bereich überplant wird, der bereits einer 
intensiven Nutzung (Stellplatz-/Lagerfläche) unterliegt und keine Ha-
bitatstrukturen betroffen sind, ist eine differenzierte Artenschutzprü-
fung nicht erforderlich. 
Insgesamt werden mit der Planung keine Verbotstatbestände gem. 
§ 44 BNatSchG vorbereitet. 
 

* Ministerium für Wirtschaft, 
Energie, Bauen, Wohnen und 
Verkehr NRW und des Ministe-
riums für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur und 
Verbraucherschutz vom 
22.12.2010: Artenschutz in der 
Bauleitplanung und bei der 
baurechtlichen Zulassung von 
Vorhaben. Gemeinsame Hand-
lungsempfehlungen  
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• Eingriffsregelung 
Die Änderung des Bebauungsplanes umfasst lediglich eine geringfü-
gige Erweiterung der überbaubaren Flächen in einem Bereich, der 
bereits als Lagerfläche genutzt war sowie die Anhebung der Ge-
schossflächenzahl. Das Maß der baulichen Nutzung bleibt bzgl. der 
zulässigen Grundflächenzahl, die maßgeblich den Versiegelungsgrad 
im Plangebiet bestimmt, unverändert. Somit wird durch die vorliegen-
de Bebauungsplanänderung kein über das bisher zulässige Maß hi-
nausgehender Eingriff in Natur und Landschaft vorbereitet. 
 
 
6 Sonstige Belange 
Sonstige Belange sind durch die Änderung nicht betroffen. 
 
 
 
Bearbeitet im Auftrag der Stadt Telgte 
Coesfeld, am 20.08.2015 
 
  
WOLTERS PARTNER 
Architekten & Stadtplaner GmbH   
Daruper Straße 15 · 48653 Coesfeld  
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